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Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
 

leider lassen die erneut sehr hohen Inzidenzzahlen im Landkreis Mühldorf am Inn in der kommenden 

Woche einen Präsenzunterricht nicht zu. Wir bedauern dies sehr.  

Welche Folgen zieht diese Entscheidung nach sich?  

 

Schulschließung und Distanzunterricht 
o Erneute Schließung der Schule 

o Die Klassen 1 bis 3 wechseln wieder in den digitalen Distanzunterricht.  

(Dazu werden die Klassenleitungen bis Sonntag per Mail informieren.) 

o Der digitale Distanzunterricht findet nach unserem dazugehörigen Konzept statt, das bereits 

vorliegt.  

 

Präsenzunterricht für die Klassen 4a 
(Es gilt täglicher Präsenzunterricht nach unserem Hygienekonzept.)  

- Alle Busse fahren 

- Unterrichtsende für diese Klasse ist:  

o Montag: 11:15 Uhr 

o Dienstag bis Donnerstag: 12.10 Uhr 

o Freitag: 11.20 Uhr 

- Für alle Schüler*innen, die im Präsenzunterricht sind, gilt eine vom Kultusministerium 

verhängte Testpflicht 2x/Woche  

 

Notbetreuung 
o Die Notbetreuung findet wie gewohnt statt.  

- Die Notbetreuung endet zum Unterrichtsschluss der 4. Klasse 

- Für alle Schüler*innen, die in der Notbetreuung sind, gilt eine vom Kultusministerium 

verhängte Testpflicht 2x/Woche.  

- Bitte stellen Sie daher sicher, dass Ihr Kind bis spätestens 7:55 Uhr in der Notbetreuung 

ist, da dann die gemeinsame Testung beginnt.  

 

Testpflicht 
o Testpflicht für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen  

- Das Kultusministerium hat letzte Woche eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler 

sowie alle Lehrkräfte zwei Mal pro Woche angeordnet.  

- Am Unterricht oder der Notbetreuung dürfen nur Schüler*innen teilnehmen, die an der 

gemeinsamen Testung teilnehmen oder einen externen Corona-Test vorlegen, der nicht älter 

als 24 Stunden (bei Inzidenz>100) sein darf (PCR oder Schnelltest). (48 Stunden bei Inzidenz<100) 

- Ein Schnelltest zu Hause genügt nicht. 

- Näheres steht im Schreiben des Kultusministeriums (siehe Anhang) 
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Wie laufen die verpflichtenden Schnelltests in der Schule ab? 

o Wann testen wir?  Montag und Mittwoch um 7:55 Uhr 

Dann müssen auch die externen Tests vorliegen, wenn das Kind nicht in 

der Schule getestet werden soll. 

 

o Wie laufen die Tests ab? 

Unter Aufsicht der Klassenleitung führen die Kinder den Test 

selbstständig durch. 

Zudem wird eine examinierte Krankenschwester die Klassenleitung 

unterstützen und helfen. 

 

  Was passiert mit einem positiven Testergebnis? 

o In diesem Fall informieren wir Sie als Eltern umgehend telefonisch und bitten Sie, Ihr Kind in 

ein Testzentrum oder zum Hausarzt mit einem PCR-Test abstreichen zu lassen. Bis Sie 

eintreffen beaufsichtigen wir Ihr Kind selbstverständlich, kümmern uns um das Kind einfühlsam 

und gehen auf die Sorgen des Kindes ein.  

o Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie den PCR-Test durchgeführt haben und wenn Ihnen 

das Ergebnis vorliegt. Bei einem negativen PCR-Test (bitte Attest mitbringen) darf das Kind die 

Schule sofort wieder besuchen. 

o Wenn Ihr Kind nicht an den Tests teilnimmt (Mo und Mi, 7:55 Uhr) oder kein Attest über einen 

gültigen Corona-Test vorlegen kann, darf es am Unterricht / der Notbetreuung leider nicht 

teilnehmen. (Ein Corona-Test aus der Apotheke reicht nicht aus!) 

o Bitte geben Sie uns vorab per Mail formlos Bescheid, wenn Sie der Testung in der Schule 

widersprechen. Das Kultusministerium hat festgelegt, dass ein nicht ausgesprochener 

Widerspruch als Zustimmung zu den Selbsttests in der Schule gilt. 

 

 

Einige Hinweise in eigener Sache: 

Leider haben wir die offiziellen Unterlagen und Anweisungen zu diesen Maßnahmen erst gestern 

Nachmittag/abends erhalten, sodass wir Sie wieder einmal sehr kurzfristig informieren müssen. 

Weitere Verfügungen wurden zudem angekündigt, aber noch nicht an die Schulen weitergeleitet.  

Wir bitten daher um Ihr Verständnis – wir sind sehr bemüht, alle wichtigen Informationen so schnell wie 

möglich an Sie weiterzugeben, um Planungssicherheit zu ermöglichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre GS Obertaufkirchen 

  

 
 

 
Christian Hofer  
Schulleiter der Grundschule Obertaufkirchen 

 
 


